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2. für die private Lagerhaltung von in der Deutschen Demokrati
schen Republik hergestelltem Magermilchpulver erster Qualität, 
wenn dieses Milchpulver bestimmten Bedingungen entspricht.

(3) Durch den Absatz der von der ALM gekauften Waren darf das 
Marktgleichgewicht nicht gestört werden. Für Butter und Magermilch
pulver aus öffentlicher Lagerhaltung, die während eines Milchwirt
schaftsjahres nicht zu normalen Bedingungen abgesetzt werden, kön
nen besondere Maßnahmen ergriffen werden.

(4) Für lagerfähige Käsesorten können zur Stützung des Marktes In
terventionsmaßnahmen, insbesondere in Form von Beihilfen für die 
priyate Lagerhaltung, getroffen werden, wenn diese Käsesorten be
stimmten Bedingungen entsprechen und die Europäischen Gemein
schaften solche Maßnahmen ergreifen.

(5) Der Minister wird ermächtigt, durch Durchführungsbestimmun
gen das Verfahren für den An- und Verkauf und für Maßnahmen nach 
Absatz 4 zu regeln sowie die Bedingungen, die die unter den Absät
zen 1, 2 und 4 genannten Waren erfüllen müssen, zu bestimmen. Er 
kann durch Verfügung die Höhe der Beihilfen für die private Lagerhal
tung auf der Grundlage der in den Europäischen Gemeinschaften fest
gelegten Beträge festsetzen.

§ 6
Beihilfen

(1) Es kann vorgesehen werden, daß für Magermilch und Mager- 
milchpulver, die für Futterzwecke verwendet werden und bestimmte 
Bedingungen erfüllen, Beihilfen zu gewähren sind. Der Magermilch 
und dem Magermilchpulver werden insoweit Buttermilch- und Butter
milchpulver gleichgestellt

(2) Es kann weiterhin vorgesehen werden, daß für Magermilch, die in 
der Deutschen Demokratischen Republik hergestellt wurde und zu 
Kasein und Kaseinaten verarbeitet wird, eine Beihilfe zu gewähren ist, 
wenn die Milch und das daraus hergestellte Kasein und Kaseinat be
stimmten Bedingungen entsprechen.

(3) Wenn Überschüsse an Butter entstehen oder zu entstehen dro
hen, können für Butter, die in der Deutschen Demokratischen Republik 
hergestellt wurde und bestimmte Bedingungen erfüllt, Beihilfen ge
währt werden, um den Absatz zu erleichtern oder um die Entstehung 
neuer Überschüsse zu vermeiden.

(4) Der Minister kann durch Verfügung die Höhe der Beihilfen auf 
der Grundlage der in den Europäischen Gemeinschaften für das jewei
lige Wirtschaftsjahr geltenden Beihilfen festsetzen und das Verfahren 
für die Beihilfegewährung regeln.

§7
Beihilfen für Schulmilch

(1) Eine Beihilfe kann für Milch gewährt werden, die in Schulen an 
Schüler abgegeben wird, soweit es sich dabei um Erzeugnisse der Posi
tionen 0401 und 0403, der Unterposition 0404 90 und der Position 0406 
oder der Unterposition 2202 90 handelt.

(2) Die Bestimmung der Erzeugnisse sowie die Höhen der Beihilfen 
richten sich nach den hierzu ergangenen Regelungen der Europäischen 
Gemeinschaften.

(3) Der Minister kann durch Verfügung das Verfahren regeln.

IV.
Handelsregelung

§8
Ein- und Ausfuhrlizenzen

(1) Für alle Einfuhren der in § 1 Abs. 1 genannten Erzeugnisse in die 
Deutsche Demokratische Republik sowie für alle Ausfuhren dieser Er
zeugnisse aus der Deutschen Demokratischen Republik ist die Vorlage 
einer Einfuhr- oder Ausfuhrlizenz erforderlich.

(2) Der Minister kann das Verfahren für das Erteilen der Lizenz, ihre 
Übertragbarkeit und die Höhe einer zu stellenden Sicherheit regeln.

§9
Einfuhren

(1) Bei der Einfuhr von in § 1 Abs. 1 genannten Erzeugnissen aus 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften und anderen Staa
ten wird eine Abschöpfung erhoben. Die Höhe der Abschöpfung ent
spricht der am Tage der Einfuhr für Einfuhren der betreffenden Er
zeugnisse in die Europäischen Gemeinschaften geltenden Abschöp
fung. Eine Abschöpfung gegenüber den Europäischen Gemeinschaften 
wird erhoben, soweit die Europäischen Gemeinschaften nicht ihrer
seits auf Abschöpfungen und Erstattungen verzichten.

(2) Der Minister kann durch Verfügung das Verfahren für das Erhe
ben der Abschöpfung und die Bekanntmachung der anzuwendenden 
Abschöpfungssätze regeln.

§ 10
Ausfuhren

(1) Bei der Ausfuhr von in § 1 Abs. 1 genannten Erzeugnissen nach 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften kann eine Ausfuhr
erstattung gewährt werden, soweit die Europäischen Gemeinschaften 
nicht ihrerseits auf Erstattungen und Abschöpfungen verzichten.

(2) Um die Ausfuhr der in § 1 Abs. 1 aufgeführten Erzeugnisse nach 
anderen Staaten in unverändertem Zustand oder — soweit es sich um 
die in § 1 Abs. 1 Buchstaben а bis e sowie g aufgeführten Erzeugnisse 
handelt — in Form von Waren der Anlage zu dieser Durchführungs
verordnung auf der Grundlage der Preise zu ermöglichen, die auf dem 
Weltmarkt für die Erzeugnisse des § 1 Abs. 1 gelten, kann der Unter
schied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Deutschen De
mokratischen Republik durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge
glichen werden, soweit dies für das Aufrechterhalten geordneter 
Marktverhältnisse erforderlich ist. Die Erstattung kann je nach Bestim
mung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein.

(3) Die Höhe der Erstattung entspricht für das jeweilige Milchwirt
schaftsjahr der für den Tag der Ausfuhr von den Europäischen Ge
meinschaften festgesetzten Erstattung für Ausfuhren aus ihrem Ho
heitsgebiet.

(4) Der Minister kann durch Verfügung das Verfahren zur Gewäh
rung der Erstattung, ihrer Festsetzung sowie Veröffentlichung regeln.

§11

Veredelungsverkehr

(1) Die in § 1 Abs. 1 genannten Erzeugnisse mit Ursprung in der Bun
desrepublik Deutschland, den Mitgliedstaaten der Europäischen Ge
meinschaften und anderen Staaten können zum Zweck der Wiederaus
fuhr innerhalb des Zollgebietes der Deutschen Demokratischen Repu
blik einem oder mehreren Veredelungsvorgängen unterzogen werden, 
ohne daß auf diese vorübergehend in das Zollgebiet der Deutschen De
mokratischen Republik verbrachten Erzeugnisse Einfuhrabgaben er
hoben werden oder eine Anrechnung auf gegebenenfalls bestehende 
Kontingente erfolgt

(2) Die in § 1 Abs. 1 genannten Erzeugnisse können ganz oder teil
weise zu ergänzenden Veredelungsvorgängen vorübergehend aus dem 
Zollgebiet der Deutschen Demokratischen Republik verbracht wer
den, ohne daß Ausfuhrerstattungen gewährt werden oder eine Anrech
nung auf gegebenenfalls bestehende Kontingente erfolgt.

(3) Der Minister kann durch Verfügung das Verfahren entsprechend 
den für das Gebiet der Europäischen Gemeinschaften geltenden Be
stimmungen regeln.

§ 12

Schutzmaßnahmen

Bei Marktstörungen oder drohenden Marktstörungen auf Grund 
von Ein- und Ausfuhren findet § 9 des Marktorganisationsgesetzes An
wendung.


